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die Wirkungsdistanzen für Verletzungen

und Todesfälle durch Druck- und
Strahlungseinwirkung beträchtlich
reduziert werden. Alle neueren Schutzräume

sind dafür ausgelegt, dass sie
den einstürzenden überirdischen Bauten

und einen zusätzlichen Überdruck
von 1 bar (atü) standzuhalten
vermögen.

Für die Abschwächung der Strahlung
ist die Dicke und Art des Materials
sowie die Art der Strahlung massgebend.

Wenn der Schutzraum dicht ist,
wirkt sich lediglich die Neutronen-
und Gammastrahlung aus. Als
charakteristische Grösse dient die
Halbwertsdicke, das heisst die Dicke des
Materials, welche die Intensität der
Strahlung auf die Hälfte abschwächt
(Tab. 2). Wenn das Mauerwerk des
Hauses und die Schutzraumdecke 48

cm Betonäquivalent sind, so bedeutet
dies, dass die Intensität der
Primärstrahlung, entsprechend vier
Halbwertsdicken, auf Vi ¦ Vi ¦ Vi ¦ Vi Vit

und diejenige der Sekundärstrahlung
auf (Vi)8 'Ae der Intensität im Freien
abgeschwächt wird.
Die Schutzwirkung von Hauskellern
und Zivilschutzbauten wird am besten
durch die nachstehende Figur
illustriert. Daraus ist ersichtlich, dass die
Ausdehnung der Zone der Lebensgefahr

für Luftexplosionen kleiner
Atomwaffen (10 kt) im Schutzraum
nur etwa Vs der Ausdehnung bei
Aufenthalt im Freien beträgt, für mittlere
Kernwaffen (100 kt) beträgt dieses
Verhältnis rund '/s und für
Wasserstoffbomben (1000 kt) sogar etwa Hs.

Die Überlebenschance wird durch den
rechtzeitigen Bezug eines Zivilschutzraumes

also sehr stark erhöht.
Bei Bodensprengpunkten tritt zur
Primärgefährdung durch die Explosion
noch zusätzlich eine räumlich und zeitlich

sehr ausgedehnte Gefährdung
durch die Sekundärstrahlung des lokalen

radioaktiven Ausfalls. In diesem
Fall ist ein tage- bis wochenlanger
Schutzraumaufenthalt wichtig, um zu-

für Primärstrahlung
für Sekundärstrahlung

Eisen Beton Erde Holz
4 cm 12 cm 20 cm 60 cm
2 cm 6 cm 10cm 30 cm

Tab. 2. Halbwertsdicken verschiedener Materialien für Primärstrahlung (unmittelbar
nach A-Explosion) undfürSekundärstrahlung (bei radioaktivem Ausfall).

nächst das Überleben sicherzustellen.
In der zweiten Phase kann der Schutzraum

ganz oder tagsüber verlassen
werden, so dass die wichtigsten Arbeiten

wieder möglich sind. Für die
Erfüllung lebenswichtiger Aufgaben
kann schon in der ersten Phase
kurzzeitig der Schutzraum verlassen werden.

Über das weitere Verhalten werden

die Organe des Zivilschutzes nach
Massgabe der Lage Weisungen zu
erlassen haben.
Das Aufsuchen der Zivilschutzbauten
dürfte bei radioaktivem Ausfall die
Risiken noch um viel mehr reduzieren
als für die Primärwirkungen, weil die
Abschirmung für Sekundärstrahlung
viel grösser ist und Druck- und
Brandwirkungen entfallen. Voraussetzung
ist allerdings, dass die Schutzräume

für einen Aufenthalt von mindestens
zehn Tagen ausgerüstet sind. Gerade
weil die Auswirkungen der Atomwaffen

so verheerend sind, ist ein
umfassender Zivilschutz von grosser Bedeutung.

Diesen ablehnen, heisst letztlich
sich jedem Angreifer preisgeben.
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Ausdehnung der Zonen bei Aufenthalt im Schutzraum

Hauskeller

Freien

Ausdehnung der Zonen, für die bei A-Explosionen in der Luft mit schweren oder tödlichen
Verletzungen gerechnet werden muss, bei 10, 100 und 1000 kt Energieäquivalent und bei

Aufenthalt im Schutzraum, Hauskeller und Freien.

Pour prévenir des dégâts d'eau onéreux:

Déshumidificateurs
Camme étendue d'appareils efficaces, d'un emploi très varié -
caves, entrepôts, habitations, installations de protection civile, etc.
Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime.
Demandez-nous la documentation détaillée.
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